
In dem Referentenentwurf eines „Ge-
setzes für sichere, digitale Kommuni-
kation und Anwendungen im Gesund-
heitswesen“ (sog. E-Health-Gesetz) 
vom 19.01.2015 ist die Regelung von 
„konsiliarischen Befundbeurteilungen 
von Röntgenaufnahmen“ durch andere 
Vertragsärzte (§§ 87, 291 i SGB V) vor-
gesehen. 

Für die Erstellung von Befunden im Be-
reich der Radiologie gilt der Grundsatz, 
dass diese nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 
der RöV nur der Arzt erstellen darf, der 
über eine Röntgenfachkunde oder über 
Kenntnisse im Strahlenschutz verfügt. 
Für den Bereich der Kernspintomogra-
phie wird die Fachkunde nach § 2 Abs. 
2 NiSG gefordert. Die Befundung, d.h. 
die Prozess, der nach der Durchführung 
eines bildgebenden Verfahrens abläuft 
und aus dem ein Befundbericht resul-
tiert, ist Teil der ärztlichen Leistung des 
Radiologen; d.h. der Radiologe muss die 
Röntgenaufnahmen nach deren Erstel-
lung selbst beurteilen, um daraus ge-
gebenenfalls auch Schlussfolgerungen 
für ergänzende Aufnahmen ziehen zu 
können. Der Befundbericht beinhaltet 
daher die Dokumentation des Teils der 
Behandlung, der die Durchführung, Er-
gebnisse und Bewertung bildgebender 

oder bildgestützter Verfahren darstellt.

Die vorgeschlagenen Neuregelungen in 
den §§ 87, 291 i SGB V sprechen von 
„konsiliarischen Befundbeurteilungen 
von Röntgenaufnahmen“. Es handelt 
sich daher um eine sog. „Zweitbefun-
dung“, also einen Befundungsprozess 
der unter demselben Befundungskon-
text durchgeführt wird, wie ein vorher-
gehender Befundungsprozess. Da es sich 
somit um ein Zweitmeinungsverfahren 
handelt, welches den Erstbefund über-
prüfen soll, sind nach Auffassung der 
Deutschen Röntgengesellschaft (DRG) 
an diesen Prozess die gleichen Quali-
fikations- und Qualitätsanforderungen 
wie an die Erstbefundung zu stellen. Der 
Zweitbefunder sollte daher die gleichen 
fachlichen Voraussetzungen nach den 
jeweiligen Qualitätsvereinbarungen ge-
mäß § 135 Abs. 2 SGB V erfüllen. Die 
DRG hat daher dem Bundesministerium 
für Gesundheit vorgeschlagen, dass in 
die gesetzlichen Neuregelungen der §§ 
87, 291 i SGB V zur Klarstellung ein ent-
sprechender Verweis auf die Qualifika-
tionsanforderungen nach den Vereinba-
rungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V, z.B. 
die Vereinbarung zur Strahlendiagnostik 
und –therapie aufgenommen wird. 

Münster, den 10.02.2015
Prof. Dr. Peter Wigge
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